
sei, ich glaube, diese sind hinreichend bekannt. Aber ich möchte 
sagen, daß mit diesen ordnungspolitischen Rahmenbedingun
gen, durch die angestrengte ideenreiche sowie risikobereite Ar
beit vieler Unternehmen und durch Hilfe, die von den Kammern 
und Verbänden ausging, bereits bis Ende Juli - und das möchte 
ich hier kurz darstellen - über 136 000 Gewerbeanzeigen durch
geführt worden sind. Diese Entwicklung setzt sich auch im Au
gust fort. Es wird damit gerechnet, daß ein Zugang von rund 
35 000 weiteren Gewerbezulassungen erfolgen wird. Dabei wis
sen wir aber auch, daß sich nicht alle erfolgreich in der sozialen 
Marktwirtschaft durchsetzen werden.

Aus der unmittelbaren Arbeit, die von den Mitarbeitern des 
Ministeriums für Wirtschaft vor Ort geleistet wird, sowie aus vie
len Beratungen mit den Vertretern der Kammern, Verbänden 
und mit den Landräten wissen wir um die Hemmnisse in diesem 
Prozeß der Existenzgründung, insbesondere um die Sorgen 
beim Erwerb von Gewerberaum sowie von Grund und Boden. 
Damit hier rasch Hilfe geleistet werden kann, haben wir gemein
sam mit den Gewerbeämtern Frankfurt (Oder), Dresden, Chem
nitz, Magdeburg, Berlin und Potsdam Überprüfungen durchge
führt, wie die Rechtsvorschriften in den Städten und Gemeinden 
genutzt werden. Dabei zeigen sich folgende Probleme:

Trotz vieler Informationsberatungen zeigt sich vor Ort in den 
Städten und Gemeinden - also dort, wo praktisch gehandelt wer
den muß -, daß noch ein großer Qualifizierungsbedarf besonders 
in Rechtsfragen besteht.

"" Zweitens: Immer wieder werden ungeklärte Eigentumsver
hältnisse an Grund und Boden sowie Gebäuden als Hauptgrund 
für die Zurückhaltung bei Verkauf und Verpachtung genannt.

Drittens: Eigentümer von Grund und Boden üben Zurückhal
tung beim Verkauf in Erwartung steigender Preise.

Viertens - und das möchte ich nicht unerwähnt lassen - ist es 
so, daß vielerorts - und viele Briefe, die mich erreichten, belegen 
das - die in den Verwaltungen tätigen Personen die Sache zum 
Teil nur mit wenig Bereitschaft vorantreiben.

(Zurufe: Sehr wahr!)

Voranzustellen ist aber: Neue, weitere rechtliche Regelungen 
werden nicht für erforderlich erachtet. Es geht darum, die beste
henden Verordnungen und Regeln in den Kommunen durchzu
setzen. Wirksame Hilfe für die Existenzgründer in dieser ent
scheidenden Sache sehen wir dabei insbesondere in folgendem. 
Dr. Siegert hat bereits darauf hingewiesen, daß zur Beseitigung 
der Verunsicherung im Zusammenhang mit den Eigentumsver
hältnissen in Artikel 41 des Einigungsvertrages festgeschrieben 
•'st, daß keine Rückübertragung von Eigentumsrechten an 

Grundstücken oder Gebäuden erfolgt, wenn sie nachgewiese
nermaßen für Investitionszwecke eingesetzt werden. Damit ist 
Klarheit geschaffen, es kann gehandelt werden.

Weiter: In den Städten und Gemeinden muß noch mehr gelei
stet werden, damit die Voraussetzungen in den zuständigen Äm
tern - wie Gewerbeamt, Liegenschaftsdienst und Finanzamt - 
dafür geschaffen werden, daß die fachliche Kompetenz erhöht 
wird und vor allen Dingen eine breitenwirksamere juristische 
Betreuung gesichert wird, d. h., daß sich die Handlungsfähigkeit 
erhöht. Das ist die Hauptaufgabe der Bezirksbehörden und 
Landräte.

Vom Ministerium für Wirtschaft geben wir dazu konkrete 
Unterstützung. Wir haben bereits jetzt mehr als 50 Mitarbeiter 
ständig vor Ort im Einsatz. Ziel ist, daß wir im Rahmen der Zu
sammenführung der beiden Wirtschaftsministerien 250 Mitar
beiter in die Kommunen, also direkt vor Ort schicken, damit sie 
ihr Wissen einbringen können, um diesen Prozeß zu unterstüt
zen.

In den Kommunen und Gemeinden ist meiner Ansicht nach 
mit noch größerer Konsequenz an der Umsetzung bereits betrof
fener Regelungen zu arbeiten; denn jedes zögerliche Verhalten 
bedeutet letztendlich geringere Einnahmen in den Kassen der 
Kommunen.

Und viertens: In den Maßnahmen zur Förderung von wirt
schaftlichem Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung in 
der bisherigen DDR gemäß Artikel 28 Abs. 2 des Einigungsver
trages wurden für Gemeindeprogramme für den Zeitraum bis 
1993 lOMrd. DM Kreditrahmen bereitgestellt mit einem ent
scheidenden Verwendungszweck: nämlich für die Errichtung 
von Gewerbeflächen. Und das muß jetzt in den Kommunen/Ge- 
meinden genutzt werden.

Ich habe heute veranlaßt, daß allen Abgeordneten eine ent
sprechende Informationsschrift übergeben wird, in der das 
nachgelesen werden kann.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In diesem Hohen 
Hause bitte ich ganz herzlich um Unterstützung bei der Durch
setzung der auf diesem Gebiet getroffenen Regelungen und 
Maßnahmen in den Kommunen.

Ich danke Herrn von Ryssel für die Anfrage.

Stellvertreter derPräsidentinDr. Schmieder:

Danke schön, Herr Staatssekretär Dr. Halm. Ich sehe keine 
Anfrage.

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Ministers für Abrü
stung und Verteidigung, und ich bitte den Abgeordneten Dr. 
Meißner von der Fraktion der F.D.P., seine beiden Fragen zu 
stellen.

Dr. M e i ß n e r (F.D.P.):

Herr Minister, wie ist die Anwendung sozial verträglicher Lö
sungen bei Berufssoldaten und Zivilbeschäftigten im Zu
sammenhang mit der Eingliederung der NVA in die Bundeswehr 
gesichert? Armeeangehörige sollen über 5 Mrd. Mark in den Ver
sorgungsrentenfonds eingezahlt haben. Ist diese Summe noch 
verfügbar? Das wäre die erste Frage.

Sind die Sicherheit von Objekten und die Deponierung von 
Waffen und Munition in der gegenwärtigen Phase der Reduzie
rung der Truppenstärke noch gewährleistet? Das wäre die zwei
te Frage.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön. Die Fragen beantwortet Herr Minister Eppel- 
mann.

Eppelmann, Minister für Abrüstung und Verteidigung:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Dr. Gert 
Meißner, ich hoffe, daß die Absicherung gut ist. Ich muß das so 
ausdrücken, diese Hoffnung, weil der Einigungsvertrag ja noch 
nicht unterschrieben ist. Wenn er unterschrieben ist und von 
dieser Kammer hier verabschiedet ist, dann, hoffe ich, ist diese 
Absicherung gut, weil sie nämlich vertraglich geregelt ist und 
weil es auch eine Zusage des Bundesministers der Finanzen 
gibt.

Sollten Sie jetzt Einzelheiten hören wollen, dann möchte ich 
sagen, daß die Eingliederung der Soldaten der Nationalen Volks
armee in die Bundeswehr entsprechend dem Einigungsvertrag 
erfolgt und daß die Soldaten mit dem Beitritt der DDR zur Bun
desrepublik Deutschland nach Artikel 23 des Grundgesetzes Sol
daten der Bundeswehr sind.

Über ihre Dienstverhältnisse wurden folgende Festlegungen 
getroffen:

Zeit- und Berufssoldaten, die in militärischen Einheiten die
nen, die ganz oder teilweise fortbestehen, beziehungsweise in 
solche Einheiten eingegliedert werden können, erhalten finan
zielle Leistungen nach den am 2.10.1990 geltenden Regelungen
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